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' t' 1980 -08- 2,1 . ' Bericht der Bundesregierung 
über die Möglichkeiten und Auswirkungen einer ' 
etwalgen G-Iel.chstellung von SUQtl.rolern und 
österreichischen Arbeitnehmern vom arber:tS= 
~arKtpoll.tischen una rechtIlchen Gesichtspunkt 

"1 . A) Die Bundesregierung begrüßt ': grundsätzlich alle 
Maßnahmen, die die Bindungen der Südtiroler an 
Österreich sichern und festigen. Für diese Gruppe 
von Menschen, denen sich Österreich geschichtlich, 
kulturell und ethnisch verpflichtet fühlt, hat Öster­
reich auf Grund des Pariser Vertrages von 1946 eine 
Schutzfunktion. 

Alle Maßnahmen, die eine Gleichstellung von Südtirolern 
mit Österreichern in bestimmten Verwaltungsbereichen 
betreffen, müssen im Einklang mit den von Österreich 
übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen auf 

, ' 

einen klar definierten Personenkreis und nicht etwa 
auf territoriale Kriterien abgestellt sein. 

B) Die Bundesregierung sieht die Gleichstellung Südtiroler 
Arbeitnehmer weiters im Lichte des Art.I des Bundesver­
fassungsgesetzes ~om 3.Juli 1973, BGBl.Nr.390, zur 
Durchführung des Internationalen Übereinkommens über die 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung. Im 
Sinne dieser Bestimmung sind Ausländer untereinander 
grundsätZlich gleich zu behandeln, eine unterschiedl~che 
Behandlung ist nur ZUlässig, wenn besondere Gründe vo~­
liegen, die dies sachlich zu rechtfertigen vermögen. Hin­
sichtlich der in diesem Sinne besonderen Situation der 
Südtiroler wird auf die Ausführungen im Bericht des, Yer­
fassungsausschusses zum Bundesgesetz über die Gleich­
stellung von Südtirolern mit österreichischen Staats-
bürgern auf bestimmten Verwaltungsgebieten, 1168 der Bei­
lagen, XIV.GP, verwiesen. 

c) Im Hinblick auf eine Aufnahme von Südtirolern in öffent ­
lich-rechtlicheDienstverhältn3Lsse--ist Art.3 des Staats-

, -

'grundgesetzes vom. 21. Dezember- 186'7" RBGl .. Nr .. 1LJ.2, über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger zu beachten, wo­
nach die _"öffentlichen Ämterll : 4llr österreichischen Staats­

bürgern zugänglich sind.- Für eine Gleichstellung in diesem 
Bereich_siud _ daher_, Regelungen auf Ver.fassun~sstu.fe erfor-
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derlic~ •. Solche Regelungen enthält das bereits zitierte I 

. Bundesgesetz über die Gleichstellung von Südtirolern für - - -_ .. _--~ ---- .. .. . .' ... ---. - " -.. - - . .' .. ' -

den Bereich des Ho'chsc~~lwesens; sie' beziehen si~h zum. 
größeren Teil nur auf die wissenschaftlichen Hochschul~n. 
Es ist . nun an eine Ergänzung des § 3 des Südtiroler-Gleich-

. .. 
stellungsgesetzes ged.acht, durch welche eine Bes'tellu..11g 
von Südtirolern zu Vertretern in Ko~legialorgane~ auch 

der künstlerischen Hochschulen ermöglich~ werden 5011_ 

E~e weitergehende Regelung," insbesondere e~e Änderung 
der Ernennungserfordernisse des" § 4 Ab~.1 des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes, wird jedoch aus grundsätzlichen ve~­
fas~ungspolitis~~en Überlegungen nicht erwogen. Hinsicht­
lich einer Gleichstellung von Südt~'olern reit privat-

" \ ,-" , -rechtlich ' angestellten Dienstnehmern des öffentlichen 
I 

DiensteswirQ auf Teil 11 des Berichtes hingewiesen • 

. -- Im 'folgenden' werden die im. Bereich einzelner Re ssorts 
-"~' !3et~.~cht komme nde n -- Maßr{abme~ -aufge ;äh-.l t: -

• • ~ _:;; " ':""" . "_. ,, _ • '.~ ........ _ _ ,_ " .. :: ', .. .i _ 

in 

II. A._ Bundeskanzleramt ~: ._. __ ' .... . ~ . -' , -.- ,' - ",' . . 
t 

'-8,) -Aus · dienstrechtlicher Sicht kommen für eine ' rechtliche 
-- ." - Gleichstellung der Südtiroler mit österreichischen 
._, ·.i- Staatsbürgern -Ve-rtragsbedienstete im Sinne -des Ver-

.:: ..... tragsbedienstetengesetzes 1948 in Betracht. Für diese 
ist jedoch schon derzeit eine Nachsicht vom Erforder-

- nis des Besit:zes- der österreichischen Staatsbürger­
schaft möglich 'und es ist beabsichtigt, diese Nachsicht 
unter Bedachtnahme auf die jeweilige Arbeitsmarktsitu-
ation im weitestmöglichen Maß zu gewähren • . . :-

b) Was dierech~liche Gleichstellung von Südtirolern ~d 
. Österreichern auf einem anderen in den Wirh~gsbere~ch 

des Bundeskanzleramtasfrulenden Bereich betrirft, so 
wird derzeit eine entsprechende Abänderung der vom 
Bundeskanzleramt -am 12.- September 1974, Zl. 66 297-
Br.1b/74 erlassenen Benützerbesti.rnm.ungen ·f'ür das Öster­
reichische Staatsarchi v i m S{nne einer völligan Gleich­
stellung der Südtiroler mit den Inländern hinsichtlich 
de'r Sper:::grenzen erwogen • . 

B. Buudesministerium für Finanzen 

"a) Jf:ür den Bereich des ]!"amilienlastenausgleiches ist davon 
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auszugehen, daß das Familienlastenausgleichsges.etz 1967 
bei der Gewährung von LeistUngen - wozu auch die 

Schülerfreifahrten gehören - grundsätzlich nicht an 

die Staatsbürgerschaft al'l_1m.üpfti. Lediglich die §§ 3 
und 33 sehen eine beson~e~e Rechtsstellung österreichi­

scher StaatsbÜTr;er vor. Die danach für den vorliegen­

den Fall bestehende Problematik wird sich allerdings 

durch die derzeit in Ver.he.ndlung stehende Totalrevision 

des österreichisch-italienischen Abko~ens über Soziale 

Sicherheit von selbst lösen, weil durch die Gleich­

stellung italienischer Staatsangehöriger auf der Grund­

lage der Gegenseitigkeit auch die Südtiroler erfaßt 

sind. 

Eine Novellierur.g des Familienlastenausgleichse~esetzes 

1967 in dem Sinne, daü Südtiroler Studenten auch dann 
. I 

an den Schülerfreifahrten teinehrnen können, i welm für 

sie keine Familienbeihilfe bezogen wird, würde der 

Systematik dieses Gesetzes widersprechen und wäre sach­

lich - yor allem im Hinblick auf die diesfalls benach­

teiligten Kinder von Auslandsösterreichern - nicht zu 

rechtfertigen. Es werden jedoch Überlegungen angestellt, 

-dem Anliegen der Südtiroler Studenten außerb..al":J des 

Familienlastenausgleichs gerecht zu werden. 

b) Im Bereich des zwischenstaatlichen Steuerrechtes ge~t 

nach einigen Doppelbesteuerungsabkommen die Steuerfrei­

hei t be stir:n.uter Auslandse:i.n...1cünfte verloren, we:Q.ll sie 

·yon einem österreichischen Staatsbürger bezogen. ~verden 

(z.B • .AT't.XI des österreichiscn-an.erL,'L:anischen DODDel­

besteuerungsabkor::m.ens BGBl. Nr. 232/1 ':157). '.'ieI"-n. da..~er 

z. B. eine US-Sozial ve!:'sicb.e :"".L1'lgs!:'8::::te von eine:ll. in 

Österreich ansässigen Südtiroler bezogen wird, könnte 

argumentiert werden, daß die Gleichstel1~"lg zum. Ver­

lust der Steue ::-"':Je fre illl:::g führen miißte e 

. Ein ähnliches Probleo könIlte sich bei Anstellung 

eines Südtirolers Dei den in Österreich er::-ichteten 

ausländischen Vertretungs.bep,örden U1lQ. bei internatio­

nalen Organisationen ergeben; hier sind iliu'ch die 

zwischen.sta2tlichen Pri vilegienübereinkoIT!:nen eben-
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falls österreichische Staatsbürger von bestimmten 
Begünstigungen ausgeschlossen. 

Eine gesetzliche Gleichstellung in diesen Bereichen 
erscheint daher nicht sinnvoll. 

c. Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

In diesem ~essortbereich wurde eine Gleichstellung für 
die folgenden Berufsgruppen untersucht, freilich - im - . 

S~e der Entschließung - soweit diese Berufe nicht frei­
~eruflich ausgeübt ~~rden • 

.. ~ .. - . . _.-
Bezüglich der Berufsausübung in einem Dienstverhältnis 
ist im einzelnen folgendes auszufÜhren: 

- a) Ärzte: -. 

Gemäß § 2 Abs.2 lit~a' des Ärztegesetzes ist die Aus­
übung des ärztlichen Berufes grundsätzlich österreichi­
schen Staatsbürgern vorbehalten. 

~ 3 sieht allerdings die Erteilung von Bewilligungen 

• 

an ausländische Ärzte für die Ausübung einer ärzt­
lichen Tätigkeit in unselbständiger Stellung zu Studien­
zwecken vor, sofern die postpromotionelle Ausbildung 
österreichischer Ärzte dadurch nicht gefährdet wird. 

Nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer be­
stehen gegen eine Gleichstellung von Südtirolern mit 
österreichischen Arbeitnehmern grundsätzlich k~ine 
Beden..lten. 

Legistisch erschiene es zweckmäßig im Rahmen einer 
künftigen Novellierung des Ärztegesetzes, analog der 
durch die Ärztegesetznovelle 197~ aufgehobenen Gleich­
stellungsbestimmung des § 2a ninsichtlich der Volks­
deutschen, durch einen neuen § 2a Südtiroler hinsicht­
lich der Ausübung des ärztlichen Berufes im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses österreichischen Staats­
bürgern gleichzustellen. 

, 
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b) Apotheker und pharmazeutische Fachkräfte 

Eine Gleichstellung von Südtirolern mit öster r eichi-
, sehen Arbeitnehmern wäre in übereinstimmung mit der 
Ansi cht der österreichischen Apothekerkammer bezüglich 
des in öffentlichen und Anstaltsapotheken verwendeten 
Fachpersonals im Sinne des § 1 Abs.2 der Pharmaz'euti-

, . sehen Fachkräfteverordnung , BGBl. Nr. 40/1930, zuletzt . 
. geändert durch die Verordnung BGBl.Nr.221/1971 , ver­
tretbar . · Durch eine Novellierung des § 1 Abs.3 dieser 

.: Verordnung könnten-' Südtiroler generell österreichischen 
Staatsbürgern gleichgestellt werden, ohne hiezu wie 
andere Ausländer einer besonderen Bewilligu:O.g zu be-. 
dürfen. ........ ..... - ; t . ~ '. 

Eine solche Novellierung wird in der nächsten Zeit 
: ~usgearbeitet werden • 

. ' c) Krankenpflegefachdienst, med.-techn.Dienste und ' 
Sanitätshilfsdienste 

.- ._ -
. ' --- --- . ',--: '.' Nach den Bestimmungen des Bmidesg~~;t'z~~' 'b~'t;effend 

:. .'.-::,. die Regelung aes Krankenpflegefachdienstes, der med.- . 
.. techn.Dienste und der Sanitätshilfsdienste, EGBl. 
: ',' Nr.102/1 961, ist die österreichische Staatsbürger-
" schaft kein Erfordernis für die Berufsausübung ~ sodaß 
:. -, '., diesbezügl ich keine Änderungen hinsichtlich der Süd- . 

tiroler no~endig sind. . .~ . 

J . '. d) Hebammen . '.~.,,-

' Die Ausübung des Hebammenbe~es ist gemäß § 2 Abs.2 
lit.a des Hebammengesetzes, BGBl.Nr.214/19~5, an die 
Voraussetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft 
gebunden. Gemäß § 2 Abs.3 leg.cit. kann der Landes­
hauptmann in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen 
und unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit eine Aus­
nahme gestatten. 

Nach Anhörung der Verbindungsstelle äer österreichi­
'. sehen Hebammengremien erscheint es vertretbar, Süd-
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. 
tirolerinnen hinsichtlich der Berufsausübung als 

Anstaltshebammen österreichischen Staatsbürgern· 

gleichzustellen, da von der Annahme ausgegangen 

wird, daß es sich nur um einen relativ kleinen 

. Personenkreis handeln kann.. · 

. D. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Für Bedienstete der österreichischen Bundesforste nach 

der Bundesforste-Dienstordnung ist eine Nachsicht vom 

, Erfordernis des· Besitzes der .österreichisChen Staats-

., : ' bürgerschaft auf Basis der.. geltenden Rechtslage möglich. .. ~ , . .' .. ,- . 

, . .. .. '. ~: Diese .. Nachsicht wird auch regelmäßig' gewährt • 

' " E~ ' Bundesministerium' für soziale Verwaltung 

a) Sozialversicherung 
. : ,.: 

. . 
: j 

.l 
I 

. '. Der Vertrag zwischen Österre ich und Italien vom 

30. Dezember 1950 über Sozialversicherung, BGBl. 

". Nr. 52/1955 , Wirksamkeitsbeginn 1. Feber '1955, sieht 

., . . .. ,in seinem Art.1 folgendes vor: 

" "(1) Die österreichischen'und die italienischen 

. Staatsbürger sowie ihre Angehörigen und Hinter­

,.. . ' bliebenen sind einander in den Rechten und 

' . :'.: ":':::"- ' . :. ; ~ :,'Pflichten gleichstehend, die :sich aus den Ge-' 

..... .. ',. setzen über die im Art .. 2 aufgezählten Zweige 

"' :.: .' der Sozialversicherung '(Pflichtversicherung) 

ergeben. 

(2) Die österreichischen Staatsbürger in Italien 

:'- '.:' und die italienischen S~aatsbürger in österreich 

können 'ferner an der freiwilligen Versicherung 

.. '. (Weiterversicherung und Versicherungsberechtigung) 

: nach den im Art .. 2 genannten .Gesetzen unter den-. 
selben Bedingungen teilhaben, wie die Bürger des 

Staates, in dem sie wohnen." 
. . 

Durch die vorangeführten 'Bestimmungen des Art.1 Abs ·.1 

des Vertrages ist die Gleichstell~g italienischer 

Staatsbürger ~ und sohin auch von Südtirolern - mit 
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reichischen Kranken- Unfa.LL -.. und PCG.SiOfl:'';'Jersicherung 

S ieheroo-est·p-l..l.~t- E-'s '''''u P ',lln-.->.-l~n-"-- ":;:-or;--'I;i~ hji'C)·:::>\· ... ieso.n -- v__ _ __ l,... ... :-J L<. ...... ....L...,""*._ ' ..... ----!_-::'J~.;, ~ .......... "- "_\"'~ ~ '0- "-'- ~ 

werden, daß Vertrag W1S ~~r Z~it vor dem. In-

Totalrevision vorbereitet T:~ !'~..L:": die ser Ver-

handlungen w1u,'den - im Bf! ,3trc:odI1 [;.J.(;Ü i.';:~Ger IIarmQni­

sierung der Rege lun,-~en L':, ::: 'i'~_~Jcb;~:'l'::i 'C~i:,t f: 1"" ehen Bereich 

der Sozialen Sicherhei't - :_jscer:::,'~iGhi.';)cG.'.~':'5eits d.er 

italienischen Sei te-be:r:-e i;;3~ üli;;c; 2.D. ;:;ic:h uu'.vese·nt..;. 

liehe Einschrän.ku.:J.ge:.a de c; C~';:-;l.chs te :1\.:..r~6;:~g:r.~undsat;zes 

in seiner derzeit gelte::1':~.8C. FaS~3Wl.C:;; ·(l'cT:':'.eschla~erL; 

diese Vorschläge wurd.en. von italieui:3c.he:::' Se.U;e grWld-· 

sätzlich akzeptiert. 

Des weiteren ist auf die 

bestimmungen für Umsiedler und ßleichgescellte Per­

sonen aus Italienti zu verr;eisen, d.la d:"~;sen rersonen 
- . 

, bei 'nicht nur vorübergehenden Al.l.lc::-_thal t; in Öste::-reich 

am 11. Juli 1953 bzw. am 1 .. JeDf'er 19b'1 bzw. am 

2'/. November 196/1 die Beriicksich.tigung ihrer auf 

italienischeI!l Territoriu.m. (Gebietsstand 31. Dezember 1937) 
erworbenen Versicherupgszei teu, ':':rc: ;c;cb.ii.ftigurogszeiten 

oder sonstigen Zeiten in der österreichischen Sozial­

versicherung'gewährleisten. 

b) ArbeitsID3.!'ktpolitik-

Um. der besonderen Sit1..:ation der ;31idtirolcr Eecl:nung zu 

tragen wurden im Beschä.t'ti2;1l·{:g3~)e·.i.Llligu:::gsverfab.ren 

admini.strat:i.ve ErleichteI""'--l.:::g;en flli' Süd tiroler geschaffen: 

So vrurde du:rch 'entsprech~nde Jl.nwe.i.sungen an die Arbeits-

ärater ~:;icherge:::}tellt, :iaß Z:j_8 ärztliche Uc.tersuch1ll1[S 

auf das E'reisein von ansteckenden YI'Clil~±eiten bei SÜ.d-

tirolern, die ihrer! '.iohns:Lt:,~ in ;3üdt;irol haben, nicht 

erforderlich ist. 
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" , ,:p : B~i' Erteii~~~~ ' von Bewilligungen zur Beschäftigung 

von Südtirolern wird davon ausgegangen, daß die Be~ 
' schäftigung dieses Personenkreises aus besonders 
wichtigen Gründen erfolgt. Unter Zugrundelegung 
dieser Ausnahmen werden - sofern inländische Ar­
beitskräfte nicht zur Verfügung stehen - die ar­
beitsmarktmäßigen' Voraussetzungen für die Erteilung 
von Beschäftigungsbewilligungen für Südtiroler auch 
dann als gegeben angenommen, wenn sonst eine mit den 

,,' öffentlichen oder gesamtwirtscha.ftlichen Interessen 
'nicht- mehr im Einklang stehende erhöhte Ausländerb'e-' 
' schäftigung grundsätzlich zu einer Versagungder Be­

I 
schäftigungsbewilligung fÜhren müßte (~ 4 Abs.1 des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes). 

:' .. Eine Ausnahme der Südtiroler von den Bestimmungen des ' 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ist aus arbeitsmarkt­
politischen Gründen auch weiterhin nicht vertretbar. 

F. 'Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

Für die ßundesvertragslehrer im Sinne des Vertragsbe­
dienstetengesetzes 1948 ist schon derzeit eine Nachsicht 
vom Erfordernis des Besitzes der österreichischen Staats­
:bürger schaft möglich: 

Einer Bewerbung eines Südtirolers auf die Planstelle 
eines Bundesvertragslehrers wird das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst untel!. Bedachtnahme, auf die je­
weilige Arbeitsmarktsituation und die ' jeweilige Aus­
bildungssituation an ausländischen Hochschulen nach 

, Prüfung der persönlichen und fachlichen Eignung für 
den , Lehrberuf positiv gegenüoerstehen • 

• < 

G. Bundesministerium für Verkehr 

~1ir Bediens~ete der ÖBB ist, soweit sie von der Dienst­
und Lohnordnung erfaßt werden, schon derzeit eine f~ach­
sicht vom Erfordernis des Besitzes der österreichischen 
Staatsbürgerschaft möglich. Es ist beabsichtigt, diese 

-. 
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Nachsicht unter Bedachtnahme auf die jeweilige Arbeits­
marktsituation auch tatsächlich zu gewähren. . 

111. In der Entschließung wird auch der Wunsch zum Ausdruck ge­
bracht, dem Bericht "etwaige Gesetzesvorschläge" anzu­
schließen. Der Anschluß solcher Entwürfe wäre jedoch nur 

.zielführend, wenn diese zuvor einem Begutachtungsverfahren 
: zUgeführt worden wären. Im Hinblick auf die Dauer eines ' . , 

solchen Begutachtungsverfahrens hält es die Bundesregierung 
jedoch für zweckmäBiger,_ den. ·Nationalrat schon jetzt über 
beabsichtigte Maßnahmen zu ~o~ieren, als erst die fertigen 
EnWJrfe abzuwarten. 

7. August 1980 
Der den Bundeskanzler gemäß 
Art.69 Abs.2 B-VG vertretende 

Vizekanzler: 
ANDROSCH 

.' 
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